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I. Amtlicher Teil 

Jugend 

Richtlinie des Ministeriums für Bildung,
 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg
 

zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen 
der Jugendhilfe in der EU-Förderperiode 2014-2020 

(RL-berpädJuhi) 

Vom 23. Juli 2015 

Gz.: 25.5-19246 

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1	 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie, der 
§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) und 
der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV) 
sowie des Operationellen Programms des Landes Bran
denburg für den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
2014–2020, Prioritätsachse C, Zuwendungen aus Mit
teln des ESF für die intensive Unterstützung von jun
gen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen 
und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang 
in Ausbildung und Beschäftigung. 

Darüber hinaus sind in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden: die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De
zember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwik
klung des ländlichen Raums und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Be
stimmungen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohä
sionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischerei
fonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 320) und die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De
zember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470). 

Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein 
Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet die Bewilligungs
behörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.2	 Ziel der Förderung ist die Verbesserung der Ausbil
dungs- und Berufsfähigkeit junger Menschen im Alter 

von 15 bis unter 27 Jahren, die zum Ausgleich sozialer 
Benachteiligungen und/oder zur Überwindung indivi
dueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf eine 
berufs- und sozialpädagogische Unterstützung ange
wiesen sind. Zielgruppen der Förderung sind 

-	 leistungsschwache Schulabgängerinnen und -ab
gänger, häufig ohne Schulabschluss, und/oder 

-	 psychosozial gefährdete und sozial benachteiligte 
junge Menschen nach Beendigung der Vollzeit
schulpflicht. 

Mit der auf den jeweiligen Bedarf ausgerichteten Be
gleitung soll den jungen Menschen der Zugang in be
rufliche Ausbildung ermöglicht und somit ihre gesell
schaftliche Teilhabe und soziale Integration gezielt 
unterstützt werden. Durch pädagogische und hand
lungsorientierte Gruppenangebote, die sich den indivi
duellen Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teil
nehmer anpassen, soll dieses Ziel erreicht werden. 

Mit der Förderung soll erreicht werden, dass mindes
tens 30 Prozent der geförderten Teilnehmer/-innen im 
Anschluss eine Schule besuchen bzw. eine Berufsaus
bildung oder eine andere Maßnahme der beruflichen 
Bildung beginnen. 

1.3	 Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Män
nern ist einzuhalten. Dabei ist das Gender-Mainstrea
ming-Prinzip anzuwenden, das heißt, bei der Planung, 
Durchführung, Begleitung und Bewertung von Maß
nahmen sind ihre Auswirkungen auf die Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Die vor
gesehenen gleichstellungsfördernden Aktionen sind im 
Förderantrag darzustellen, erzielte Ergebnisse sind in 
der Berichterstattung zu dokumentieren. 

1.4	 Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdiskri
minierung im Hinblick auf Geschlecht, ethnische Her
kunft, Religion oder Weltanschauung, eine Behinde
rung, das Alter oder die sexuelle Ausrichtung ist einzu
halten. Die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinde
rungen zu den nach dieser Richtlinie unterstützten 
Maßnahmen ist zu berücksichtigen und auf verbesserte 
Teilhabemöglichkeiten hinzuwirken. Die vorgesehenen 
Aktionen sind im Förderantrag darzustellen und die er
zielten Ergebnisse in der Berichterstattung zu doku
mentieren. 

1.5	 Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung ist entspre
chend Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
hinsichtlich Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Kli
maschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische 
Vielfalt, Katastrophenresistenz und Risikoprävention 
und -management Bestandteil des Operationellen Pro
gramms. Der Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, ist 
im Förderantrag darzustellen und die erzielten Ergeb
nisse sind in der Berichterstattung zu dokumentieren. 
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2	 Gegenstand der Förderung 

Gefördert wird die Teilnahme von sozial benachteiligten 
und/oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen 
an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in 

a) Produktionsschulen 

b) Projekten für alleinerziehende junge Mütter/Väter 

Die berufspädagogischen Angebote unterstützen junge 
Menschen, die auf Grund ihrer schwierigen Lebenssitu
ationen ohne gezielte sozialpädagogische Hilfe keinen 
Zugang in eine berufliche Ausbildung oder in die 
Arbeitswelt finden. Ihre gesellschaftliche Teilhabe und 
soziale Integration und ihre Selbstbestimmung ist ohne 
professionelle Unterstützung gefährdet. 

Die erfolgreiche Teilnahme an dem Angebot und das 
angestrebte persönliche Ziel für jeden einzelnen jun
gen Menschen sind dabei stark von den individuellen 
Zugangsvoraussetzungen abhängig. Die pädagogischen 
und handlungsorientierten Gruppenangebote inner
halb der Projekte passen sich deshalb den Möglichkei
ten und Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (TN) an. 

3	 Zuwendungsempfänger 

3.1	 Zuwendungsempfänger sind die örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe im Land Brandenburg (die 
Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte). 

4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Die an den berufspädagogischen Maßnahmen der 
Jugendhilfe teilnehmenden jungen Menschen müssen 
ihren Hauptwohnsitz im Land Brandenburg haben und 
dürfen während der Teilnahme das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 

4.2	 Für die Förderung nach dieser Richtlinie muss durch 
den Zuwendungsempfänger für jeden teilnehmenden 
jungen Menschen der konkrete Jugendhilfebedarf fest
gestellt und dokumentiert sein. Dazu muss dokumen
tiert werden, dass – in Abstimmung mit der Bundes
agentur für Arbeit – auf Grund der persönlichen Voraus
setzungen keine Chance auf einen Ausbildungsplatz be
steht und die Hilfen des Zweiten Buches Sozialgesetz
buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende – 
oder des Dritten Sozialgesetzbuches (SGB III) – Ar
beitsförderung – nicht in Betracht kommen bzw. ausge
schöpft sind. Darüber hinaus muss dokumentiert wer
den, wieso die Teilnahme an der Maßnahme nach Num
mer 2 a) bzw. 2 b) der Richtlinie geeignet ist, um den je
weiligen Hilfebedarf des jungen Menschen zu decken. 

4.3	 Die Feststellung und Dokumentation nach Nummer 
4.1 und 4.2 erfolgt bei Aufnahme des jungen Men
schen in das Projekt. Mit dem Verwendungsnachweis 

bestätigt der Zuwendungsempfänger an Hand eines 
von der Bewilligungsbehörde verbindlich vorgegebe
nen Formblatts, dass die Fördervoraussetzungen nach 
Nummer 4.1 und 4.2 vorliegen. Der Bewilligungs
behörde ist auf deren Aufforderung Einsicht in die 
Dokumentation der Prüfung der Fördervoraussetzun
gen in einer den datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
entsprechenden Weise zu gewähren. 

4.4	 Durch die Zuwendungsempfänger sind mindestens 25 
vom Hundert der Pauschalen gemäß Nummer 5.4.1 
bzw. 5.4.2 als Kofinanzierung durch kommunale Mittel 
zu erbringen. 

4.5	 Der Zuwendungsempfänger muss die mit ihm kooperie
renden Träger im Rahmen eines Interessenbekundungs
verfahrens auswählen. Die Durchführung des Verfah
rens sowie die Auswahl und die Entscheidungsgründe 
sind zu dokumentieren. 

Die unter Nummer 7.3 genannten Zuwendungsemp
fänger müssen für den Maßnahmezeitraum 1.8.2015 bis 
31.12.2016 bei Fortsetzung von bisherigen Kooperatio
nen kein erneutes Interessenbekundungsverfahren durch
führen. Eine Dokumentation der bereits durchgeführ
ten Interessenbekundungsverfahren ist ausreichend für 
eine Förderung. 

Der Zuwendungsempfänger muss mit dem Antrag 
pädagogische Konzepte für die Förderungen nach 
Nummer 2 a) und 2 b) der mit ihm kooperierenden Trä
ger vorlegen. Diese müssen nachfolgende Vorausset
zungen/Vorgaben erfüllen: 

4.5.1	 Produktionsschulen 

Produktionsschulen sind Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe, in denen Lern- und Arbeitsort eine 
Einheit bilden, so dass die Lernprozesse in der Regel 
über die Produktionsprozesse stattfinden. Produktions-
schulen arbeiten in betriebsähnlichen Strukturen, mit re
alen Aufträgen und Kundenkontakten. Durch die Nähe 
zur Praxis sind sie ein attraktives und damit besonders 
wirkungsvolles Lernangebot für die betroffenen jungen 
Menschen. Produktionsschulen sind keine Schulen im 
Sinne des Brandenburgischen Schulgesetzes. 

Folgende allgemeine Anforderungen sind zu beachten: 
Eine Produktionsschule kann einen oder mehrere Stand
orte haben. Sie muss verschiedene Werkstätten vorhal
ten, um eine ausreichende Auswahl- und Erprobungs
möglichkeit anbieten zu können. Dabei soll eine Produk
tionsschule an einem Standort in der Regel fünf, jedoch 
mindestens drei Werkstätten mit insgesamt mindestens 
24 Plätzen vorhalten. Eine Produktionsschule mit meh
reren Standorten soll an jedem Standort in der Regel 
drei, jedoch mindestens zwei Werkstätten mit insgesamt 
mindestens 16 Plätzen vorhalten. In allen Fallbeispielen 
ist jeder einzelne Werkstattbereich mit mindestens vier 
Plätzen auszustatten. Dabei können Plätze auch durch 
junge Menschen genutzt werden, deren Teilnahme nicht 
im Rahmen dieser Richtlinie gefördert wird. 
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Die Produktionsschulen müssen neben ihrer originären 
Aufgabe, d.h. der beruflichen Orientierung und Vorbe
reitung junger Menschen, sich gezielt mit der von Ge
schlechtsstereotypen geprägten Berufswahl junger 
Menschen auseinandersetzen und diesen Festlegungen 
aktiv entgegenwirken. 

In der Produktionsschule sind geeignete sozialpädagogi
sche Fachkräfte tätig, wobei je Standort mindestens eine 
Fachkraft die zertifizierte Zusatzqualifikation Werkstatt
pädagoge/Werkstattpädagogin nachweisen soll. Ist mit 
Maßnahmebeginn keine entsprechend qualifizierte Fach
kraft beschäftigt, muss der Träger mit einer Absichtser
klärung bestätigen, dass im ersten Jahr der Projekt
förderung eine Fachkraft des Projektes mit der zertifi
zierten Zusatzqualifikation zum Werkstattpädagogen/ 
Werkstattpädagogin beginnt. 

Die Produktionsschule muss in einem regelmäßigen 
Austausch, mindestens zwei Mal im Jahr, mit regiona
len Wirtschafts- und Sozialpartnern stehen. Dazu ist 
ein Beirat einzurichten, in dem die Fragen der mög
lichen Zusammenarbeit sowie die Produkt- und Dienst
leistungsangebote erörtert und abgestimmt werden. 

Die Teilnehmenden erhalten ein individuelles leistungs
bezogenes Produktionsschulgeld (Motivationsprämie), 
in dessen Vordergrund der pädagogische Aspekt steht. 

Die Verweildauer der Teilnehmenden in der Produk
tionsschule soll in der Regel 12 Monate nicht über- und 
3 Monate nicht unterschreiten. In begründeten Ausnah
mefällen ist eine Ausdehnung der Verweildauer auf 
maximal 18 Monate möglich. 

Die Teilnehmenden sollen mindestens ein betriebliches 
Praktikum von maximal 14 zusammenhängenden Ka
lendertagen absolvieren. Insgesamt sollen die Praktika 
21 Kalendertage nicht überschreiten. Die Praktikums
tage werden auf die Verweildauer angerechnet. 

Die Zu- und Abgangsmöglichkeiten in die berufspäda
gogischen Maßnahmen der Jugendhilfe sind zeitlich 
flexibel und nicht fest terminiert. 

4.5.2 Projekte für alleinerziehende junge Mütter/junge Väter 

Projekte für alleinerziehende junge Mütter/Väter unter
stützen sowohl die sozialpädagogische Berufsvorberei
tung und -orientierung der jungen Menschen als auch 
die Vermittlung von Erziehungs- und Alltagskompetenz. 
Beide Aspekte sind gleichberechtigte und verbindliche 
Bestandteile der Förderung und im pädagogischen 
Konzept fachlich fundiert darzustellen. 

Die berufspädagogischen Angebote für alleinerziehende 
junge Mütter/Väter zielen auf den Ausgleich individuel
ler Einschränkungen sowie sozialer und geschlechtsspe
zifischer Festlegungen und Nachteile ab. Die persönlichen 

Kompetenzen der alleinerziehenden jungen Mütter/Väter 
insbesondere in den Bereichen Alltagsorganisation und 
Erziehung der Kinder sollen aktiviert und gefestigt wer
den. Durch die Begleitung durch sozialpädagogische 
Fachkräfte sollen sie in die Lage versetzt werden, sich 
mit ihren persönlichen Problemlagen auseinanderzu
setzen bzw. diese zu bewältigen, um sich dann auf die 
Entwicklung einer realistischen beruflichen Perspektive 
konzentrieren zu können. 

Teilnahmevoraussetzung ist, dass sich die Kinder der 
jungen Mütter/Väter regelmäßig in der Kindertagesbe
treuung befinden. Für begründete Notfälle, wie z. B. 
Ausfall der Tagesmutter, sind die räumlichen und säch
lichen Voraussetzungen für einen zeitlich begrenzten 
Aufenthalt der Kinder am Tag im Projekt vorhanden. Je 
nach Problemlage der Zielgruppe und in Abhängigkeit 
vom Konzept soll ein Platzangebot zwischen 8 und 20 
vorhanden sein. 

Um im Bedarfsfall auf ein bestehendes Beratungs-/ 
Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen zu können, müs
sen Kooperationen des Projektträgers mit entsprechen
den Partnern wie z. B. Suchtberatung, Schuldner
beratung, Erziehungsberatung, Jugendmigrationsdienst, 
Netzwerk für gesunde Kinder, Familienhebammen vor
liegen. In den Konzepten ist auch darzustellen, mit wel
chen Angeboten im Bereich der Alltags- und Erzie
hungskompetenz die Gleichstellung von Frauen und 
Männern unterstützt und gefördert wird. 

Durch den zusätzlichen Einsatz von Lehrkräften soll in 
fächerübergreifendem und projektbezogenem Unterricht 
die Vermittlung schulischen Grundwissens angeboten 
und ggfs. intensiv auf eine Nichtschülerprüfung zum Er
werb eines Schulabschlusses oder den Übergang in ei
nen Kurs des Zweiten Bildungsweges zum Nachholen 
eines Schulabschlusses vorbereitet werden. In betrieb
spraktischen Phasen sollen den alleinerziehenden jungen 
Müttern/Vätern Einblicke in die Arbeitswelt und der 
Einsatz ihrer erlernten Kompetenzen ermöglicht werden. 

Die Teilnehmenden erhalten ein wöchentliches Taschen
geld als Motivationsprämie. 

Die Verweildauer der Teilnehmenden im Projekt soll in 
der Regel bis zu 12 Monate betragen. In begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Ausdehnung der Verweildauer 
auf maximal 18 Monate möglich. 

Die Teilnehmenden sollen mindestens ein betriebliches 
Praktikum von maximal 14 zusammenhängenden Ka
lendertagen absolvieren. Insgesamt sollen die Praktika 
21 Kalendertage nicht überschreiten. Die Praktikums
tage werden auf die Verweildauer angerechnet. 

Die Zu- und Abgangsmöglichkeiten in die berufspäda
gogischen Maßnahmen der Jugendhilfe sind zeitlich 
flexibel und nicht fest terminiert. 
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5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: 	Projektförderung 

5.2 Finanzierungsart:	 Anteilfinanzierung 

5.3 Form der Zuwendung:	 Zuweisung 

5.4	 Bemessungsgrundlage: Pauschale je Kalendertag 
und Teilnehmenden 

Förderfähig sind die Personal- und Sachausgaben, die bei 
der Durchführung der Angebote nach Nummer 2 a) und 
2 b) entstehen. Die förderfähigen Gesamtausgaben wer
den mit einer auf die Ausgaben für eine Standardeinheit 
bezogenen Pauschale nach Artikel 67 Absatz 1 Buchsta
be b) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 bemessen. Als 
Standardeinheit gilt ein Kalendertag, an dem ein junger 
Mensch an einer geförderten Maßnahme teilnimmt. 

5.4.1	 Die Pauschale für die Förderung berufspädagogischer 
Maßnahmen der Jugendhilfe in Angeboten nach Num
mer 2 a) - Produktionsschulen – beträgt 31,72 € je 
Kalendertag und Teilnehmenden. Darin sind die erwar
teten Nettoerlöse berücksichtigt. 

5.4.2	 Die Pauschale für die Förderung berufspädagogischer 
Maßnahmen der Jugendhilfe in Angeboten nach Num
mer 2 b) – Projekte für alleinerziehende junge Müt
ter/Väter – beträgt 32,60 € je Kalendertag und Teilneh
menden. 

5.5	 Höhe der Zuwendung 

Die Höhe der Zuwendung beträgt bis zu 75 vom Hun
dert der Bemessungsgrundlage gemäß 5.4.1 oder 5.4.2. 

Die Kofinanzierung in Höhe von mindestens 25 vom 
Hundert erfolgt durch die örtlichen Träger der öffent
lichen Jugendhilfe im Land Brandenburg (die Jugend
ämter der Landkreise und kreisfreien Städte) aus kom
munalen Mitteln. 

6	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1	 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist ausgeschlos
sen, wenn für dasselbe Vorhaben eine weitere Förde
rung aus Mitteln der Strukturfonds der Europäischen 
Union – Europäischer Sozialfonds (ESF), dem Europä
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) –, 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent
wicklung des ländlichen Raums (ELER), oder eine 
Förderung aus anderen Förderprogrammen der Euro
päischen Union oder aus anderen öffentlichen Mitteln 
für den genannten Zuwendungszweck erfolgt. 

6.2	 In einer Leistungs- und Qualitätsvereinbarung regeln 
das Jugendamt und der Träger des berufspädagogi
schen Angebots Art und Umfang der Leistung für jeden 
einzelnen jungen Menschen. Zwischen Jugendamt, Er
ziehungsberechtigten bzw. dem jungen Erwachsenen 

werden über einen Betreuungsvertrag die konkrete 
Maßnahme, der Ort und die Dauer der Maßnahme ver
einbart. 

6.3	 Maßnahmezeiträume 

Die Maßnahmezeiträume für die Förderung sind 

-	 1.8.2015 bis 31.12.2016, 
-	 1.1.2016 bis 31.12.2016 und 
-	 1.1.2017 bis 31.12.2018. 

6.4	 Pflichten zur Information und Kommunikation 

Gemäß Artikel 115 Absatz 3 und Anhang XII Ziffer 
2.2.1 bis Ziffer 2.2.3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sind die Begünstigten der ESF-Förderung 
verpflichtet, bei allen Informations- und Kommunika
tionsmaßnahmen auf die Unterstützung aus dem ESF 
hinzuweisen, während der Durchführung der Maßnah
men die Öffentlichkeit (insbesondere im Internet, 
gegenüber den Medien und durch Plakatierung im 
Objekt) über die Unterstützung aus dem ESF zu infor
mieren und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
geförderten Maßnahmen über die Finanzierung durch 
den ESF zu informieren. Dabei ist auf die Förderung 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport aus 
Mitteln des ESF so hinzuweisen, dass die fördernde 
Rolle des Landes Brandenburg und der Europäischen 
Union für die Aktivitäten nach dieser Richtlinie zum 
Ausdruck gebracht wird. Dies ist auch in allen öffent
lichkeitswirksamen Aktionen der Maßnahmen der Zu
wendungsempfänger zum Ausdruck zu bringen. Detail
lierte Angaben zu den Vorgaben sowie Arbeitshilfen 
und Unterstützungsangebote sind im „Merkblatt Infor
mation und Kommunikation für ESF-geförderte Vorha
ben“ auf der Website www.esf.brandenburg.de in der 
Rubrik ESF 2014-2020 veröffentlicht. Das Merkblatt 
ist für die Zuwendungsempfänger verbindlich. 

6.5	 Liste der Vorhaben 

Gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 ist eine Liste der Vorhaben zu führen. Die 
Begünstigten der ESF-Förderung erklären sich bei An
nahme der Finanzierung damit einverstanden, dass sie 
in die zu veröffentlichende Liste der Vorhaben aufge
nommen werden. 

Es werden folgende Daten aller Vorhaben veröffentlicht: 

a)	 Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich 
von juristischen Personen und nicht von natür
lichen Personen) 

b) Bezeichnung des Vorhabens 
c) Zusammenfassung des Vorhabens 
d) Datum des Beginns des Vorhabens 
e) Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches 

Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder 
der vollständigen Durchführung des Vorhabens) 

f)	 Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vor
habens 

http:www.esf.brandenburg.de
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g)	 Kofinanzierungssatz der Europäischen Union pro 
Prioritätsachse des Operationellen Programms für 
den ESF im Land Brandenburg 

h)	 Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemesse
ne Standortindikatoren 

i)	 Land 
j)	 Bezeichnung der Interventionskategorie für das 

Vorhaben gemäß Artikel 96 Absatz 2 Unterabsatz 1 
Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013. 

6.6	 Zur Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurteilung 
der Entwicklung der Förderung, zur begleitenden und 
abschließenden Erfolgskontrolle sowie zur Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung und Überprüfung/Prü
fung der Förderung gemäß bestehender und vorbehalt
lich noch zu erlassender EU-Bestimmungen für den 
Strukturfondsförderzeitraum 2014–2020 erfasst und 
speichert die Investitionsbank des Landes Brandenburg 
(ILB) statistische Daten, einschließlich Angaben zu 
den einzelnen Teilnehmenden, in elektronischer Form. 
Das betrifft insbesondere Informationen zum Antrag
steller/Zuwendungsempfänger, den beantragten/geför
derten Maßnahmen sowie den geförderten Unterneh
men und Personen (Teilnehmende).  

Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragstellende da
mit einverstanden, die notwendigen Daten für die Pro
jektbegleitung, Projektbewertung/Evaluierung, Projekt
finanzverwaltung und Überprüfung/Prüfung zu erhe
ben, zu speichern und an die beauftragten Stellen 
weiterzuleiten. Die Erfüllung der Berichtspflichten und 
Erhebung und Verarbeitung der Daten ist wesentliche 
Fördervoraussetzung und notwendig für den Abruf von 
Fördermitteln des Landes Brandenburg bei der Europä
ischen Kommission und deren Auszahlung an die För
dermittelempfänger. 

Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, die in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 genann
ten sowie weitere programmrelevante Daten zu erheben 
und dem Zuwendungsgeber zu vorgegebenen Zeit
punkten zu übermitteln. Dazu erheben die Zuwen
dungsempfänger die Daten bei den am Projekt Teilneh
menden und am Projekt beteiligten Partnern. Bei der 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
müssen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen be
achtet werden. Insbesondere die am Projekt Teilneh
menden werden durch den Zuwendungsempfänger 
über die Notwendigkeit, die Rechtmäßigkeit und den 
Umfang der Datenerhebung und -verarbeitung infor
miert und dieser holt die entsprechenden Einverständ
nisse ein. Die Daten bilden die Grundlage für die Be
richtspflichten der ESF-Verwaltungsbehörde gegenü
ber der Europäischen Kommission. 

Auf dieser Grundlage sind entsprechend Zuwendungs
bescheid bei Eintritt und Austritt der Teilnehmenden in 
die/aus der Maßnahme die erforderlichen personen
bezogenen Daten zu erheben und über das Webportal an 
die ILB zu übermitteln. Auf gleichem Wege sind zum 
Maßnahmebeginn sowie zum 31.12. jeden Jahres bzw. 

zum Maßnahmeende ergänzende projektbezogene An
gaben zu übermitteln. Insbesondere müssen die Zuwen
dungsempfänger die erforderlichen Projektdaten zur fi
nanziellen und materiellen Steuerung in das bei der ILB 
eingerichtete IT-System regelmäßig eintragen. Die Zu
wendungsempfänger sind zudem verpflichtet, mit den 
für das Monitoring und die Evaluierung der Förderun
gen beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten. Weitere 
Hinweise zu den Pflichten der Zuwendungsempfänger 
hinsichtlich Monitoring und Evaluation der Förderung 
stellt die ILB im Webportal zur Verfügung. 

Fehlende Daten können für den Zuwendungsempfän
ger Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung der 
Bewilligung zur Folge haben. 

6.7	 Es sind die Fördergrundsätze für den ESF in Branden
burg in der Förderperiode 2014-2020 zu beachten. 

7	 Verfahren 

7.1	 Antragsverfahren 

Anträge auf Förderung einschließlich der erforder
lichen Unterlagen (siehe Anlage zur Richtlinie) sind zu 
einem bestimmten Stichtag über das Internetportal der 
Bewilligungsbehörde Investitionsbank des Landes 
Brandenburg zu stellen (siehe Online-Antragsverfah
ren unter www.ilb.de). Hier wird auch der Stichtag für 
die Einreichung der Anträge bekannt gegeben. 

Anträge auf Förderung gemäß Nummer 2 a) oder 
Nummer 2 b) sind je Gegenstand der Förderung ge
sondert zu stellen. 

7.2	 Bewilligungsverfahren 

Die Bewilligungsbehörde ILB entscheidet nach pflicht
gemäßem Ermessen auf Grundlage der eingereichten 
Antragsunterlagen unter Einbeziehung eines fach
lichen Votums des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport über die Gewährung der Förderung. 

7.3	 Vorzeitiger Maßnahmebeginn 

Der Maßnahmezeitraum 1.8.2015 bis 31.12.2016 (ge
mäß Nummer 6.3) gilt für die nachfolgend genannten 
Jugendämter mit der dargestellten Zahl von Teilneh
mer/-innen und dem genannten Gegenstand der Förde
rung (gemäß Nummer 2 a) oder Nummer 2 b)): 
-	 Cottbus bis zu 18 Teilnehmer/-innen 2 b) 
-	 Elbe-Elster bis zu 30 Teilnehmer/-innen 2 a) 
-	 Havelland bis zu 16 Teilnehmer/-innen 2 a) 
-	 Oder-Spree bis zu 16 Teilnehmer/-innen 2 a) 
-	 Ostprignitz- bis zu 24 Teilnehmer/-innen 2 a) 

Ruppin 
-	 Teltow- bis zu 24 Teilnehmer/-innen 2 a) 

Fläming 
Diese Vorhaben dürfen mit Antragstellung (Postein
gang bei der Bewilligungsbehörde), auch vor Bewilli
gung durch die Bewilligungsbehörde, begonnen wer

http:www.ilb.de
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den. Damit erfolgt keine Zusicherung einer Zuwen
dung im Sinne des § 1 Absatz 1, Satz 1 Verwaltungs
verfahrensgesetz Brandenburg in Verbindung mit § 38 
Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das mit 
dem vorzeitigen Maßnahmebeginn verbundene Risiko 
geht ausschließlich zu Lasten des Antragstellers. 

7.4 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Mittelan
forderung gemäß Nummer 1.4 der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen für aus den 
EU-Fonds (EFRE, ELER, EMFF und ESF) finanzierte 
Vorhaben in der Förderperiode 2014 bis 2020 (AN
Best-EU) im Vorschussprinzip. 

Die Anforderung der Mittel erfolgt online über das 
Internetportal der ILB. Für die Anforderung bewilligter 
Zuwendungen ist das dort bereitgestellte Formular 
„Mittelanforderung" zu verwenden. 

Ab der zweiten Mittelanforderung ist ein Nachweis 
über die tägliche Teilnahme für jeden einzelnen jungen 
Menschen anhand monatlicher Anwesenheitslisten ein
zureichen. Praktikumstage sind analog durch einen Be
leg der Praktikumsstelle zu dokumentieren. Abgerech
net werden Teilnehmertage. Ein Teilnehmertag ent
spricht einem Kalendertag. Wochenenden und gesetzli
che Feiertage gelten als Anwesenheitstage, sofern sie 
nicht direkt auf unentschuldigte Fehltage folgen. Ent
schuldigte Fehltage (attestierte Krankschreibungen, 
Praktikumstage, Tage mit aufsuchender Sozialarbeit 
(maximal 10 Tage in einem Monat) Jahresurlaubstage) 
gelten dabei als Anwesenheitstage. 

7.5 Verwendungsnachweisverfahren 

Es ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 ff. 
der ANBest-EU einzureichen. Die Einreichung erfolgt 
online über das Internetportal der ILB. 

Mit dem Verwendungsnachweis sind vom Zuwen
dungsempfänger unaufgefordert zur Erfolgskontrolle 
folgende Unterlagen einzureichen: 

a) 	 Eine Bestätigung nach Nummer 4.3 dieser Richt
linie. 

b) 	Ein Nachweis über die tägliche Teilnahme für je
den einzelnen jungen Menschen anhand monat
licher Anwesenheitslisten. Praktikumstage sind 
analog durch einen Beleg der Praktikumsstelle zu 
dokumentieren. Das Formular für den Nachweis 
wird von der Bewilligungsbehörde vorgegeben. 

c) 	 Ein Sachbericht gemäß Nummer 6.2.1 der ANBest-
EU mit zusätzlichen Angaben zum pädagogischen 
Erfolg der Förderung, Angaben zum Übergang der 
Teilnehmenden in schulische oder berufliche Bil
dung bzw. in sonstige Beschäftigung und zu den 
Gründen zu einer ggf. vorzeitigen Beendigung der 
Maßnahme. 

Für Produktionsschulen sind darüber hinaus An
gaben notwendig, 

-	 zum Einsatz und zur Qualifikation geeigneter 
Fachkräfte, 

-	 zum pädagogischen Umgang mit dem Produk
tionsschulgeld, 

-	 zum Austausch mit den Wirtschafts- und Sozial
partnern der Region sowie 

-	 zu Dauer und Einsatzort der betrieblichen 
Praktika der Teilnehmenden. 

Für Projekte für alleinerziehende junge Mütter/jun
ge Väter sind darüber hinaus Angaben notwendig  

-	 zur Kooperation mit anderen Trägern, um 
bspw. auf Beratungsangebote zurückgreifen zu 
können, 

-	 zur Vermittlung schulischen Grundwissens und 
betriebspraktischen Phasen, 

-	 zum pädagogischen Umgang mit der Motiva
tionsprämien. 

7.6 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu 
§ 44 LHO und die ANBest-EU, soweit nicht in dieser 
Richtlinie beziehungsweise im Zuwendungsbescheid 
Abweichungen zugelassen worden sind. 

Über die LHO hinaus gelten die Regelungen der EU 
für den Strukturfondsförderzeitraum 2014–2020 (EU-
Verordnungen, die dazugehörenden delegierten Recht
sakte und Durchführungsbestimmungen) in der zum 
Zeitpunkt der Entscheidung jeweils geltenden Fassung. 
Daraus ergeben sich Besonderheiten, insbesondere hin
sichtlich der Auszahlung, des Abrechnungsverfahrens, 
der Aufbewahrungsfristen und der Prüfrechte, die im 
Zuwendungsbescheid den Zuwendungsempfängern im 
Einzelnen mitgeteilt werden. 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Bele
ge und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern so
wie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Er
hebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu 
lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforder
lichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. 

Der Landesrechnungshof ist gemäß §§ 88 Absatz 1 und 
91 LHO zur Prüfung berechtigt. Des Weiteren sind der 
Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommis
sion, die für den ESF in Brandenburg zuständige Ver
waltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde sowie de
ren beauftragte Dritte berechtigt, bei dem Zuwen
dungsempfänger bzw. wenn Mittel an Dritte weiterge
leitet wurden auch bei diesen zu prüfen. Die Zuwen
dungsempfänger sind verpflichtet, diesen Stellen im 
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Rahmen der Überprüfung Einblick in die Geschäfts-
unterlagen und Zugang zu den Geschäftsräumen zu ge
währen und alle in Zusammenhang mit der Verwen
dung der Zuwendung stehenden Auskünfte zu erteilen. 

7.7 Subventionserhebliche Tatsachen 

Gemäß dem Brandenburgischen Subventionsgesetz 
vom 11. November 1996 (GVBI. I S. 306) gelten für 
Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im 
Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind, die 
§§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inan
spruchnahme von Subventionen vom 29. Juli 1976 
(BGBI. I S. 2034). 

Die Bewilligungsbehörde hat gegenüber den Antrag
stellern in geeigneter Weise deutlich zu machen, dass 
es sich bei den Zuwendungen in der gewerblichen 
Wirtschaft um Subventionen im Sinne von § 264 StGB 
handelt. Die subventionserheblichen Tatsachen im Sin
ne des § 264 StGB werden dem Zuwendungsempfän
ger im Rahmen des Antrags- und Bewilligungsverfah
rens als subventionserheblich bezeichnet. 

8 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt mit Unterzeichnung in Kraft und 
gilt bis zum 31.12.2018 

Der Minister
 
für Bildung, Jugend und Sport
 

Günter Baaske
 

Anlage 

zu Nummer 7.1 der Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung 
zur Förderung berufspädagogischer Maßnahmen der Ju
gendhilfe in der EU-Förderperiode 2014-2020 (RL-berpäd-
Juhi) 

Erforderliche Unterlagen und Anforderungen an einzurei
chende Konzepte 

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen: 

1	 Projektbeschreibung des örtlich zuständigen Jugend
amtes mit folgender Gliederung: 

b) 	 Darstellung, mit welchen Trägern und deren jeweiligen 
berufspädagogischen Konzepten die Zusammenarbeit 
zur Deckung des Jugendhilfebedarfs stattfinden soll. 

c) 	 Aussagen zur Geeignetheit des Trägers und zur fach
lichen Bewertung der berufspädagogischen Konzepte. 

2	 Berufspädagogische Konzepte der durchführenden 
Träger mit folgender Gliederung: 

a)	 Darstellung des Trägers zu seinen Erfahrungen/Kom
petenzen (allgemeine und zielgruppenbezogene Kom
petenz) sowie zu seiner Eignung für die Projektdurch
führung 

b)	 Darstellung der Kooperationsbeziehungen des Trägers, 
z. B. mit den regionalen Arbeitgebern, den Oberstufen
zentren (OSZ), der Bundesagentur für Arbeit, Bera
tungseinrichtungen. 

c)	 Darstellung des berufspädagogischen Angebots unter 
Berücksichtigung der in den Nummern 4.5.1 und 4.5.2 
der Richtlinie genannten Voraussetzungen/Vorgaben: 

-	 Zielsetzung 
-	 Beschreibung der Zielgruppe 
-	 pädagogische Konzeption mit Aussagen 

-	 zur Personalausstattung des Projektes, 
-	 zur Projektgröße,  
-	 zur theoretischen und berufspraktischen Förde

rung im Projekt, 
-	 zur sozialpädagogischen Förderung und Unter

stützung der Teilnehmenden im Projekt, 
-	 zur pädagogischen Begleitung des Übergangs 

in weiterführende Bildungsmaßnahmen bzw. in 
eine Ausbildung im Anschluss an das Projekt, 

-	 Aussagen zu einer pflichtigen gemeinsamen 
Mahlzeit aller Teilnehmenden 

-	 Aussagen zum pädagogischen Umgang mit 
dem Produktionsschulgeld bzw. dem Taschen
geld als Motivationsprämie, 

-	 zur Berücksichtigung und Umsetzung der 
Querschnittsziele Gleichstellung von Männern 
und Frauen, Chancengleichheit und Nichtdis
kriminierung, Nachhaltigkeit, 

-	 zur Öffentlichkeitsarbeit, 
-	 zum Ablauf- und Zeitplan und zum Phasenver

lauf des Projekts, 
-	 zu den geplanten qualitativen und quantitativen 

Ergebnissen hinsichtlich der Zielsetzung, d. h. 
den angestrebten Zielen des Projektes und 

-	 zur Qualitätssicherung und zum Controlling. 

3	 Finanzierungsplan 

a) Darstellung des voraussichtlichen Bedarfs an Teil- Die Darlegung zur Finanzplanung erfolgt im Rahmen der An
nehmertagen für die Laufzeit der Förderung. tragstellung. 
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